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2032-3-1-4-F 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Zuständigkeiten 
für die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung 

der Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfängern 

Vom 11. Dezember 2012 

Auf Grund von 

1. Art. 14 Satz 2 des Bayenschen Besoldungsgeset
zes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 
ber. S. 764, BayRS 2032-1-1-F), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl 
S.122), 

2. Art. 9 Abs. 2 Satz 1 des Bayenschen Beamten
versorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. Au
gust 2010 (GVBl S. 410, 528, ber. S. 764, BayRS 
2033-1-1-F), zuletzt geändert durch § 5 des Geset
zes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), und 

3. Art. 96 Abs. 4 Satz 3 des Bayenschen Beamten
gesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 13 
des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), 

erlässt die Bayensche StaatsregIerung folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über Zuständigkeiten für die 
Festsetzung, Anordnung und Abrechnung der Be
züge von Bediensteten und Versorgungsempfängern 
(ZustV-Bezüge) In der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. Oktober 2003 (GVBl S. 841, BayRS 
2032-3-1-4-F), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 11. Oktober 2011 (GVBl S. 532), WIrd WIe folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Abwelchend von Satz 1 WIrd die BefugnIs, BeI-' 
hilfen m Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sons
tigen Fällen festzusetzen, übertragen auf 

1. die Bayensche Versorgungskammer für die 
bel der Bayenschen Versorgungskammer tä
tigen Beamten SOWIe für die zu emer Tätig
keit bel der VersIcherungskammer m Bayern, 
VersIcherungsanstalt des öffentlichen Rechts, 
beurlaubten Beamten und für die zu emer Tä
tigkeit bel der Bayenschen Tierseuchenkasse 
beurlaubten Beamten, 

2. das Bayensche Landtagsamt für die beIm 
Bayenschen Landtagsamt tätigen Beamten. " 

2. § 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 1 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

" b) die Beamten der PolizeI, der unter der 
Verwaltung des StaatsIDlnIstenums 
für Unterncht und Kultus oder der Re
gIerung von Oberbayern stehenden 
Schulen und der sonstigen DIenst
stellen des KultusbereIchs SOWIe -der 
Beamten aus dem BereIch des Staats
mmlstenums für Wissenschaft, For
schung und Kunst, deren DIenststelle 
Jeweils ihren Sitz 1m RegIerungsbe
ZIrk Oberbayern hat, " . 

bb) Nr. 2 Buchst. a erhält folgende Fassung: 

"a) die Beamten und Richter, deren 
DIenststelle ihren Sitz 1m RegIerungs
beZIrk Niederbayern oder Oberbay
ern hat, soweit nIcht eme Zuständig
keit nach Nr. 1 Buchst. b gegeben 
1St," . 

cc) Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. die DIenststelle Würzburg des Lan
desamts für Finanzen für 

a) die Beamten und Richter, deren 
DIenststelle ihren Sitz 1m RegIe
rungsbezIrk Oberfranken, Mittel
franken oder Unterfranken hat, 

b) die Beamten des Landesamts für 
Statistik und Datenverarbeitung
und semer DIenststellen. " 

b) Abs. 2 Satz 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 3 Buchst. bund Nr. 6 WIrd Jeweils 
das Wort "Regensburg" durch das Wort 
"Würzburg" ersetzt. 

bb) Es WIrd folgende neue Nr. 10 emgefügt: 

,,10. übngen Beamten und Richter mit 
Sitz der DIenststelle 1m RegIerungs
beZIrk Oberpfalz die DIenststelle 
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Würz burg des Landesamts für Fi
nanzen,". 

cc) DIe bIshengen Nrn. 10 und 11 werden 
Nrn. 11 und 12. 

3. § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 wud WIe folgt geändert: 

a) Im emleitenden Satzteil werden die Worte 
"Autobahndirektion Südbayern und ihrer 
DIenststellen 1m DuektionsbereIch" durch 
die Worte "Autobahndirektionen Nord- und 
Südbayern und ihrer DIenststellen 1m DIrekti
onsbereIch, des Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung und semer DIenststellen" 
ersetzt. 

b) Buchst. e wIrd aufgehoben. 

c) Der bIshenge Buchst. f wud Buchst. e. 

4. § 7 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 wud das Wort "Regensburg" 
durch das Wort "Würzburg" ersetzt. 

b) Abs. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Nr. 3 wud der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

bb) Es wud folgende Nr. 4 angefügt: 

,,4. die DIenststelle Würzburg des Lan
desamts für Finanzen für die LeIs
tungsempfänger mit Wohnsitz m der 
Oberpfalz. " 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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7101-1-W,454-1-I 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung und 
der Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht 

Vom 11. Dezember 2012 

Auf Grund von § 155 Abs. 2 und 3 der Gewer
beordnung m der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBI I S. 202), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2011 
(BGBI I S. 2714 ), und § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über Ordnungswldngkeiten (OWiG) m der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI I 
S. 602), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBI I S. 2353), erlässt die Bayen
sche StaatsregIerung folgende Verordnung: 

§ 1 

Änderung der Verordnung zur Durchführung der 
Gewerbeordnung 

DIe Verordnung zur Durchführung der Gewerbe
ordnung (GewV) vom 9. Februar 2010 (GVBI S. 103, 
BayRS 7101-1-W) geändert durch §1 Nr. 16 der Ver
ordnung vom 28. November 2012 (GVBI S. 656), wud 
WIe folgt geändert: 

1. § 1 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1 wud die Zahl ,,8" durch die 
Zahl ,,9" ersetzt. 

b) Es wud folgender neuer Abs. 8 emgefügt: 

,,(8) lDle Industne- und Handelskammern 
smd zuständige Behörde Im Sinn des § 34f 
Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung für die Er
teilung der Erlaubms an Finanzanlagenvermitt
ler SOWIe für die Ausführung der nach § 34g der 
Gewerbeordnung ergangenen Rechtsverord
nungen. 2Die Kammern unterliegen dabeI der 
AufsIcht des StaatsIDlmstenums für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und TechnologIe. 11 

c) Der blshenge Abs. 8 WIrd Abs. 9; m Satz 1 
werden die Worte "des § 29" durch die Wor
te "von §§ llb, 13a bIS 13c SOWIe 29 und 46 
Abs. 3" und die Worte "und 34e" durch die 
Worte", 34e und 34f" ersetzt. 

2. Es wud folgender § la emgefügt: 

,,§ la 

Zuständigkeit des Landesamtes für Statistik 
und Datenverarbeitung 

(1) lDIe Übermittlung der Daten aus der Ge-

werbeanzeIge an die m § 14 Abs. 8 der Gewer
beordnung genannten Stellen kann durch emen 
zentralen Auskunftsdienst auf BaSIS emes zentra
len Datenbestands erfolgen, der vom Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung aufgebaut 
und betneben WIrd. 2Dle Übermittlung umfasst 
den Abruf der Daten durch die Jeweilige Emp
fangsstelle. 

(2) Sofern die Übermittlung der Daten nach 
Abs. 1 Satz 1 erfolgt, übermmmt das Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung 1m Auftrag 
der nach § 1 Abs. 3 Satz 1 zuständigen Behörde 
die Verarbeitung der Daten aus der Gewerbean
zeIge. 

(3) lDas Landesamt für StatIstik und Da
tenverarbeitung hat die techmschen und orga
msatonschen Maßnahmen zur GewährleIstung 
des Datenschutzes SOWIe der Vertraulichkeit 
der Datenübertragung zu treffen. 2Es hat dabeI 
Insbesondere zu gewährleIsten, dass nur die m 
§ 14 Abs. 8 der Gewerbeordnung genannten 
Stellen 1m Rahmen ihrer BerechtIgung auf die 
Daten des m Abs. 1 genannten zentralen Daten
bestands zugreifen können. 3Hierfür 1St msbe
sondere eme vorhenge Reglstnerung der abru
fenden Stellen beIm Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung erforderlich. 

(4) lDas Landesamt für Statistik und Datenver
arbeitung hat SIcherzustellen, dass Zugriffe auf die 
Daten der GewerbeanzeIgen protokolliert werden. 
2DIe Protokolle dürfen nur für die Kontrolle der 
Zulässlgkeit der Zugriffe oder zur Sicherung der 
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung verwendet 
werden. 3Sie smd durch geeIgnete Vorkehrungen 
gegen zweckfremde Verwendung SOWIe sonstigen 
Missbrauch zu schützen und sechs Monate nach 
Abruf zu löschen. 4 Aus den Protokollen smd lID 
Rahmen der Zweckbmdung nach Satz 2 vom Lan
desamt für Statistik und Datenverarbeitung regel
mäßig Stichproben zu ZIehen. 

(5) lDle datenschutzrechtliche FreIgabe für 
den zentralen Auskunftsdienst nach Abs. 1 Satz 1 
erfolgt durch die nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Jeweils 
zuständige Behörde. 2Deren behördlicher Daten
schutzbeauftragter führt auch das Verfahrensver
zelchms gemäß Art. 27 Abs. 1 des Bayenschen 
Datenschutzgesetzes (BayDSG). 

(6) Das Staatsmmlstenum für Wirtschaft, In
frastruktur, Verkehr und TechnologIe nlIDmt für 
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die zuständige Behörde nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ge
genüber dem Landesamt für Statistik und Daten
verarbeitung die Rechte und Pflichten nach Art. 6 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 BayDSG wahr. " 

3. In § 3 werden nach den Worten" §§ 34d, 34e" eIn 
Komma und die Worte ,,34f" eIngefügt. 

4. § 7 wud § 4; In der Überschrift werden die Worte 
", Außerkrafttreten" gestnchen. 

§2 

Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 
1m OrdnungswIdng keitenrecht 

DIe Verordnung über Zuständigkeiten 1m Ord
nungswIdngkeitenrecht (ZuVOWiG) vom 21. Oktober 
1997 (GVBI S. 727, BayRS 454-1-1), zuletzt geändert 
durch § 2 Abs. 11 der Verordnung vom 28. November 
2012 (GVBl S. 656), wud WIe folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 eInleitender Satzteil wIrd der 

Buchst. J und k" durch die Worte" § 144 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. J bIS I" und die Worte ,,§ 144 
Abs. 2 Nrn. 7 und 8" durch die Worte ,,§ 144 
Abs. 2 Nrn. 5 bIS 9" ersetzt. 

3. In § 5 Abs. 3 werden die Worte ,,§ 62" durch die 
Worte" § 50" ersetzt. 

4. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wud die Abkürzung 
"StVG" durch die Worte lIdes Straßenverkehrs ge
setzes" ersetzt. 

5. In § 9 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "vom 10. Juli 
2002 (BGBI I S. 2558)" gestnchen. 

6. In § 10 werden die Worte " Art. 28 Abs. 1" durch 
die Worte "Art. 36 Abs. 1" ersetzt. 

7. § 13 Abs. 2 wud aufgehoben; die AbsatzbezeIch
nung un blshengen Abs. 1 entfällt. 

§3 

Klammerzusatz ,,(StVG)" gestnchen. Inkrafttreten 

2. § 3 Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 In 

a) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. § 124 Abs. 1 OWiG, soweit SIch diese Vor
schrift auf die bayenschen Staatswappen 
und DIenstflaggen bezIeht," . 

b) In Nr. 9 werden die Worte ,,§ 144 Abs. 1 Nr. 1 

Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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7815-2-L 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Organisation und die Benutzungsgebühren 
sowie über die Entschädigung der ehrenamtlichen Beisitzer in den 

Spruchausschüssen der Ämter für Ländliche Entwicklung 

Vom 21. November 2012 

Auf Grund des Art. 25 des Gesetzes zur Ausfüh
rung des Flurberelmgungsgesetzes (AGFlurbG) m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 
1994 (GVBI S. 127, BayRS 7815-1-L), zuletzt geän
dert durch § 39 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 
(GVBI S. 689). erlässt das Bayensche StaatsmmIste
num für Ernährung, LandwIrtschaft und Forsten fol
gende Verordnung: 

§ 1 

§ 1 der Verordnung über die Orgamsation und die 
Benutzungsgebühren SOWIe über die Entschädigung 
der ehrenamtlichen BeIsitzer m den Spruchausschüs
sen der Ämter für Ländliche EntwIcklung (LEV) vom 
2. August 2005 (GVBI S. 369, BayRS 7815-2-L). geän
dert durch Verordnung vom 30. Januar 2009 (GVBI 
S. 23).Wlfd WIe folgt geändert: 

1. Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. Amt für Ländliche EntwIcklung Niederbayern 
(Landau a. d. Isar) 

RegIerungsbezIrk Niederbayern, 11 • 

2. Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. Amt für Ländliche EntwIcklung Oberpfalz 
(Regens burg) 

RegIerungsbezIrk Oberpfalz, 11 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 21. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Helmut B run n er, StaatsmImster 
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2013-2-10-W 

Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die 

Inanspruchnahme der staatlichen bayerischen Beschussämter 
(Beschussgebührenverordnung - BeschGebV) 

Vom 28. November 2012 

Auf Grund des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Kostenge
setzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBI S. 43, BayRS 
2013-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 16 des Geset
zes vom 14. April 2011 (GVBI S. 150), erlässt das Baye
nsche Staatsmmlstenum für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und TechnologIe 1m Einvernehmen mit dem 
Bayenschen Staatsmmlstenum der Finanzen folgende 
Verordnung: 

§ 1 

(1) Für die Inanspruchnahme der staatlichen bay
enschen Beschussämter werden Benutzungsgebüh
ren erhoben, soweit SIe mcht pnvatwlrtschaftlich han
deln. 

(2) DIe Benutzungsgebühren setzen SIch aus Ge
bühren (§ 2) und Auslagen (§ 3) zusammen. 

§2 

(1) DIe Gebühren werden m Form von Festgebüh
ren oder Zeitgebühren erhoben. 

(2) Festgebühren werden für die m der Anlage 
aufgelisteten Prüfungen erhoben. 

(3) lZeitgebühren werden erhoben für 

1. die Beschussprüfung nach § 5 des Beschussgeset
zes (BeschG) 

a) bel Handfeuerwaffen, Einsteckläufen und 
Austauschläufen, bel denen zum Antneb des 
Geschosses em entzündbares flüssIges oder 
gasförmIges GemIsch verwendet WIrd, 

b) bel mcht der Beschusspflicht unterliegenden 
Gegenständen, 

c) wenn die Prüfung emen den üblichen Um
fang erheblich übersteIgenden Mehraufwand 
verursacht oder bel Schusswaffen, deren Pat
ronenlager oder Innenabmessungen mcht m 
den aktuellen beschussrechtlichen Maßtafeln 
enthalten smd, 

d) bel Böllern und Modellkanonen, 

2. die 1m Zulassungsverfahren erforderliche Prü
fung nach § 9 BeschG m Verbmdung mit § 11 der 

Beschussverordnung (BeschussV), msbesondere 
von Deko- und Salutwaffen SOWIe Schusswaffen, 
deren Geschosse eme BewegungsenergIe von 
7,5 Joule mcht übersteIgen dürfen, 

3. die Zulassung und Kontrolle von Munition nach 
§ 11 BeschG m Verbmdung mit den Abschnitten 7 
und 8 BeschussV, 

4. die Prüfung bel der EntscheIdung über Ausnah
men nach § 13 BeschG, 

5. weitere Inanspruchnahmen 1m Sinn des § 1 Abs. 1, 
die m der Anlage mcht enthalten smd. 

2Für die Berechnung der Zeitgebühren werden die 
Stundensätze nach Anlage 1 ThemenbereIch 14 
"Sonstige NutzleIstungen ", FachbereIche "Wissen
schaftlicher Gerätebau, techmsch-wlssenschaftliche 
Infrastruktur Berlin, InformationstechnologIe und 
sonstige Vorkostenstellen mit germger bIS mittlerer 
techmscher Ausstattung" und "Justitianat und sons
tige Vorkostenstellen ohne nennenswerte techmsche 
Ausstattung" der Kostenverordnung für NutzleIstun
gen der Physikalisch-Techmschen Bundesanstalt vom 
17 Dezember 1970 (BGBI I S. 1745) m der Jeweils gel
tenden Fassung zugrunde gelegt. 

(4) Werden Prüfungen außerhalb der DIenststelle 
durchgeführt, gehören zu dem gebührenpflichtigen 
Verwaltungs aufwand auch ReIsezeiten und von dem 
Kostenschuldner verursachte Wartezeiten. 

§3 

Neben den Gebühren werden folgende Auslagen 
erhoben: 

1. bel dem Versand die Kosten der Zustellung, der 
Verpackungsmittel und der Rücksendung, 

2. bel der Prüfung von Gegenständen, die aus dem 
Ausland zugesandt werden, die aufgewandten 
Eingangsabgaben und die mit ihnen 1m Zusam
menhang stehenden Gebühren und Zeitaufwän
de, 

3. die Kosten der von dem Beschussamt aufgewand
ten Beschussmittel und die Kosten für das Ein
und Auspacken der Prüfgegenstände, 

4. bel der Zulassung nach §§ 9 und 11 BeschG die 
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Kosten der von dem Beschussamt aufgewandten 
Prüfmittel, 

5. ReIsekosten lffi Sinn der ReIsekostenvorschriften, 

6. zusätzliche Auslagen 1m Rahmen der Inanspruch
nahmen 1m Sinn des § 1 Abs. 1. 

§4 

(1) lBm eIner Beschussprüfung 1st die halbe Ge
bühr zu erheben, wenn eIn Prüfgegenstand nIcht funk
tionsslcher oder maßhaltig 1st und eIne Prüfung der 
Haltbarkeit nIcht stattgefunden hat. 2Errechnet sIch die 
Gebühr aus mehreren Staffelsätzen, 1St die Gebühr aus 
dem nIedngsten Staffelsatz zugrunde zu legen. 

(2) Wird die Beschussprüfung In den Räumlich
keiten des Antragstellers vorgenommen und stellt 
dieser die für die Prüfung erforderlichen Hilfskräfte 
und technIschen Prüfmittel zur Verfügung, ermäßigt 
sIch die Gebühr um 30 v.H. 

(3) Werden In den Räumen der DIenststelle von eI
nem Antragsteller mehr als 300 Kurz- oder Langwaf
fen des gleIchen Typs und der gleIchen Waffengruppe 
gleIchzeitig zur Prüfung vorgelegt, ermäßigt sIch die 
Gebühr um 15 v.H. 

§5 

(1) Gebühren werden nIcht erhoben 

§6 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren 1St, wer 
die Beschussämter In Anspruch nImmt, 1m Übngen, In 
wessen Interesse die Inanspruchnahme erfolgt. 

(2) Schuldner 1St ferner, wer sIch schriftlich gegen
über den Beschussämtern zu der Übernahme der Ge
bühren und Auslagen bereit erklärt hat. 

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 

§7 

(1) Der Anspruch auf die Gebühren und Auslagen 
entsteht mit Beendigung der LeIstung. 

(2) DIe Gebühren und Auslagen werden mit der 
Bekanntgabe des GebührenbescheIds fällig, wenn 
nIcht das Beschussamt oder die übergeordneten Be
hörden emen späteren Zeitpunkt bestimmen. 

§8 

LeIstungen, die auf Antrag vorgenommen wer
den, können von der Zahlung eInes angemessenen 
Vorschusses abhängIg gemacht werden. 

§9 

(1) Art. 12, 13 und 16 bIS 19 des Kostengesetzes 
1. für mündliche und schriftliche Auskünfte und Be- (KG) gelten entsprechend. 

ratungen eInfacher Art, 

2. wenn der Prüfgegenstand ungeprüft zurückgege
ben wIrd, 

3. wenn der Prüfgegenstand nIcht die vorgeschne
bene KennzeIchnung trägt, 

4. wenn der Prüfgegenstand der Beanspruchung, 
der er bel der Verwendung der zugelassenen Mu
nition ausgesetzt würde, erkennbar nIcht stand
halten würde. 

(2) LeIstungen der Beschussämter In Bezug auf 
Schusswaffen und Munition, die 1m dienstlichen In
teresse von eInem öffentlich Bediensteten verwendet 
werden, SInd gebührenfreI. 

(2) Art. 10, 11, 14 und 15 KG finden keIne Anwen
dung. 

§ 10 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 In 
Kraft. 

München, den 28. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 

Martin Z eIl, StaatsmInIster 
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Anlage 
(zu § 2 Abs. 2) 

Festgebühren 

Die nachfolgend aufgeführten Staffelsätze sind auf Kurz- und Langwaiien der gleichen Waiiengruppe und des 
gleichen Typs anzuwenden. Dabei wird zwischen folgenden Typen unterschieden: 

1. Waffen- und Wechselsysteme mit der gleIchen Anzahl von Läufen, 
2. Austauschläufe mit der gleIchen Anzahl von Läufen, 
3. WechseltrommeIn, 
4. Einsteckläufe, 
5. Waffenteile. 

Für Austauschläufe, WechseltrommeIn, Wechselsysteme und Waffenteile, die zum Beschuss m Waffen em- bzw. 
ausgebaut werden müssen, WIrd der zusätzlich erforderliche Mehraufwand berechnet. 

Nr. Gegenstand 

1. Kurzwaffen (Gebühr Je Lauf) 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für patromerte Munition 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für Schreckschuss-, Relz- und 
Signalmunition 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen -Waffenteile für mcht patromertes Schwarz
pulver 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

1.4. Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für patromerte Mu
nition 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.6. 

1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für Schreckschuss-, 
Relz- und Signalmunition 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-WechseltrommeIn für mcht patromertes 
Schwarzpulver 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

EUR 

17,00 

5,00 

5,00 

7,50 

2,50 

2,50 

42,00 

22,00 

22,00 

17,00 

5,00 

5,00 

8,00 

2,70 

2,70 

42,00 

22,00 

22,00 
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Nr. Gegenstand 

2. Langwaffen (Gebühr Je Lauf) 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffen
teile und Einsteckläufe für patromerte Zentralfeuerrnunition 1) 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffen
teile und Einsteckläufe für patromerte Randfeuerrnunition 1) 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffen
teile für mcht patromertes Schwarzpulver 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

2.4. Salutwaffen und Salutwaffen-Waffenteile 1m Rahmen der Beschussprüfung 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

3. Munition (Gebühr Je Los) 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

Munitionszulassung 

bIS zu emer Losgröße von 1 000 Stück 

beI Losgrößen von 1 001 bIS 3 000 Stück 

bel Losgrößen von 3 001 bIS 35 000 Stück 

bel Losgrößen von 35001 bIS 150000 Stück 

bel Losgrößen von 150001 bIS 1 500000 Stück 

3.2. Fabrikationskontrolle 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

4. 

bIS zu emer Losgröße von 1 000 Stück 

bel Losgrößen von 1 001 bIS 3 000 Stück 

bel Losgrößen von 3001 bIS 35 000 Stück 

bel Losgrößen von 35001 bIS 150000 Stück 

bel Losgrößen von 150001 bIS 500 000 Stück 

bel Losgrößen von 500 001 bIS 1 500000 Stück 

Ausstellung von Beschelmgungen 

EUR 

20,00 

6,60 

6,60 

17,00 

5,00 

5,00 

42,00 

22,00 

22,00 

20,00 

6,60 

6,60 

108,00 

322,00 

495,00 

680,00 

717,00 

108,00 

215,00 

301,00 

388,00 

429,00 

515,00 

17,00 

1) Bel eIner KombInation der Zündungsarten nach Nm. 2.1. und 2.2. In eIner Waffe SInd die Gebühren nach Nr. 2.1. zu berechnen. 
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211-3-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zum Vollzug des Personenstandsgesetzes 

Vom 28. November 2012 

Auf Grund von § 74 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des 
Personenstandsgesetzes (PStG) vom 19. Februar 2007 
(BGEl I S. 122), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge
setzes vom 22. Dezember 2010 (BGBI I S. 2255), m 
Verbmdung mit § 2 Abs. 1 Nr. 3a der Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverord
nungen (Delegationsverordnung - DeIV) vom 15. JUnI 
2004 (GVEl S. 239, BayRS 103-2-S), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 13. JUnI 2012 (GVBI S. 282), 
und Art. 10 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 des Gesetzes zur Aus
führung des Personenstandsgesetzes (AGPStG) vom 
8. Juli 2008 (GVEl S. 344, BayRS 211-1-1), geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBI 
S. 710, ber. 2012,44), erlässt das Bayensche StaatsmI
nIstenum des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zum Vollzug des Personenstands
gesetzes (BayRS 211-3-1), zuletzt geändert durch § 9 
der Verordnung vom 25. Mm 2009 (GVBI S. 221), wud 
WIe folgt geändert: 

1. DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Verordnung zur Ausführung des Personen
standsgesetzes (AVPStG)". 

2. § 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift wud das Wort "des" durch 
das Wort "der" ersetzt. 

b) In Abs. 1 werden die Worte "von der für den 
Standesamtsbezuk zuständigen Gememde 
oder Verwaltungsgememschaft" durch die 
Worte "vom Rechtsträger des Standesamts 
durch Verwaltungsakt " ersetzt. 

c) Abs. 2 bIS 4 werden durch folgende neue 
Abs. 2 und 3 ersetzt: 

,,(2) DIe Bestellung der Standesbeamten 
erfolgt durch Aushändigung emer Urkunde 
und 1St der unteren AufsIchtsbehörde anzu
zeIgen. 

(3) Zu Standesbeamten smd m der Regel 
Beamte zu bestellen." 

3. § 2 wud WIe folgt geändert: 

a) DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Bestellungsvoraussetzungen " 

b) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Im emleitenden Satzteil werden nach den 
Worten "Zum Standesbeamten" die Wor
te "oder zur Standes beamtin" emgefügt. 

bb) Es wud folgende neue Nr. 1 emgefügt: 

,,1. zum Rechtsträger des Standesamts m 
emem Dlenst- oder Beschäftigungs
verhältnIs steht, " . 

cc) DIe blshenge Nr. 1 wIrd Nr. 2 und erhält 
folgende Fassung: 

,,2. als Beamter oder Beamtin die Quali
fikationsprüfung für den Einstieg m 
der dritten Qualifikationsebene der 
Fachlaufbahn Verwaltung und Finan
zen, fachlicher Schwerpunkt nIcht
technIscher Verwaltungsdienst, nach 
den Vorgaben des Gesetzes über die 
LeIstungslaufbahn und die Fachlauf
bahnen der bayenschen Beamten 
und Beamtinnen (LeIstungslaufbahn
gesetz LlbG) vom 5. August 2010 
(GVBI S. 410, 571) m der Jeweils gel
tenden Fassung bestanden oder als 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmenn 
die Fachprüfung des Angestellten
lehrgangs II der Bayenschen Verwal
tungsschule mit Erfolg abgelegt hat, " . 

dd) DIe blshenge Nr. 2 wud Nr. 3. 

ee) DIe blshenge Nr. 3 wud Nr. 4 und erhält 
folgende Fassung: 

,,4. mmdestens dreI Monate bel emem 
Standesamt entweder als Sachbear
beiter oder Sachbearbeitenn oder zur 
EinweIsung tätig gewesen 1St. " 

c) Abs. 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

,,(2) Für LandkreIse und kreIsfreIe Ge
memden kann die obere AufsIchtsbehörde, 
für die übngen Gememden und die Verwal
tungsgememschaften die untere Aufslchts-
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behörde- m begründeten Einzelfällen Aus
nahmen von den Erfordermssen nach Abs. 1 
Nrn. 2 und 3 zulassen. 

(3) lGememden können ihre Bürger
meIster und Verwaltungsgememschaften die 
BürgermeIster ihrer Mitgliedsgememden zu 
Standesbeamten bestellen, auch wenn SIe 
die Bestellungsvoraussetzungen nach Abs. 1 
mcht erfüllen, sofern ihr AufgabenbereIch 
als Standesbeamte auf die Vornahme von 
Eheschließungen und Begründungen von 
Lebenspartnerschaften beschränkt wud. 
2Sie smd befugt, Im Zusammenhang mit der 
Eheschließung und der Begründung der Le
benspartnerschaft sowohl erforderliche Beur
kundungen und Eintragungen 1m EheregIster 
und 1m Lebenspartnerschaftsreglster vorzu
nehmen als auch erstmals Personenstandsur
kunden auszustellen SOWIe Namenserklärun
gen anlässlich der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft und 
darauf bezogene Anschlusserklärungen zu 
beglaubIgen oder zu beurkunden. 3Dle be
stellten BürgermeIster sollen zeitnah zu ih
rer Bestellung eme personenstandsrechtliche 
Kurzschulung besuchen. " 

4. § 3 wud WIe folgt geändert: 

a) DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Widerruf und Erlöschen der Bestellung, Ver
fahren und Rechtsfolgen bel mchtiger oder 
zurückgenommener Bestellung" . 

b) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) lDle Bestellung der Standesbeamten 
kann Jederzeit schriftlich WIderrufen werden. 
2Erwelst sIch em Standesbeamter oder eme 
Standes beamtin fachlich oder persönlich als 
ungeeIgnet, 1St die Bestellung unverzüglich 
zu wIderrufen; dies gilt msbesondere, wenn 
er oder SIe 

1. während ernes zusammenhängenden Zeit
raums von mehr als ernem Jahr kerne Beur
kundung rn ernem PersonenstandsregIster 
mehr vorgenommen oder 

2. während ernes Zeitraums von fünf Jahren 
mcht 1m erforderlichen Maß an Fortbil
dungsveranstaltungen für Standesbeamte 
teilgenommen hat. 

3Satz 2 Halbsatz 2 gilt mcht für nach § 2 Abs. 3 
Satz 1 bestellte BürgermeIster. 

(2) DIe Bestellung der Standesbeamten 
erlischt, wenn die Standesbeamten aus dem 
DIenst- oder Beschäftigungsverhältms zu ih
rem DIenstherrn oder Arbeitgeber ausscheI
den." 

c) Abs. 3 wud WIe folgt geändert: 

aal Der blshenge Wortlaut wIrd Satz 1; die 
Worte "emes BürgermeIsters, dessen 
AufgabenbereIch auf die Vornahme von 
Eheschließungen beschränkt 1St, " werden 
durch die Worte "der BürgermeIster nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 1" und das Wort "semer" 
durch das Wort "ihrer" ersetzt. 

bb) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Dle Bestellung der ersten BürgermeIS
ter gilt 1m Fall ihrer Wiederwahl bIS zur 
neuerlichen EntscheIdung über die Be
stellung durch das zuständige kommuna
le GremIUm fort. " 

d) Es werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

,,(4) lDle Nichtigkeit emer Bestellung 1St 
von Amts wegen festzustellen. 2Dle Feststel
lung der Nichtigkeit und die Rücknahme eI
ner Bestellung bedürfen der Schriftform. 31st 
eme Bestellung mchtig oder 1St SIe mit Wir
kung für die Vergangenheit zurückgenom
men worden, so gilt der oder die Bestellte bIS 
zur Feststellung der Nichtigkeit nach Satz 1 
oder bIS zur Rücknahme nach Art. 48 des Bay
enschen Verwaltungsverfahrensgesetzes bel 
der Vornahme von Amtshandlungen als Stan
desbeamter oder Standesbeamtin. 

(5) Widerruf, Erlöschen, Feststellung der 
Nichtigkeit und Rücknahme der Bestellung 
SOWIe die Teilnahme an Fortbildungsveran
staltungen für Standesbeamte srnd der unte
ren AufsIchtsbehörde anzuzeIgen." 

5. §§ 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

,,§ 4 
Leitung des Standesamts 

(1) Für Jedes Standesamt 1St emer der Stan
desbeamten zum Leiter des Standesamts und em 
weiterer zu dessen Stellvertreter zu ernennen. 

(2) § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 4 
Satz 2 und Abs. 5 gelten entsprechend. 

§5 
BezeIchnung des Standesamts 

lDas Standesamt führt als BezeIchnung 

1. m den Fällen von Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Personenstandsgesetzes (AGPStG) den 
Namen der Gememde m amtlicher Schreib
weIse, m der der Amtssitz des Standesamts 
liegt, 

2. rn den Fällen des Art. 2 Abs. 1 AGPStG den 
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Namen des LandkreIses. 

2AbweIchend von Satz 1 kann die untere Auf
sIchtsbehörde mit Zustimmung der oberen 
AufsIchtsbehörde eme Orts- oder ReglOnalbe
zeIchnung als BezeIchnung des Standesamts be
stimmen." 

6. § 6 wIrd aufgehoben. 

7. Der bIshenge § 9 WIrd § 6; Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 

,,(2) Bestellungen von BürgermeIstern, deren 
AufgabenbereIch als Standesbeamte auf die Vor
nahme von Eheschließungen beschränkt 1st, um
fassen ab 1. Januar 2013 auch die Vornahme von 
Begründungen von Lebenspartnerschaften. " 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 28. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

JoachIm Her r man n, StaatsmImster 
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7842-6-L 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über eine Umlage für Milch 

Vom 29. November 2012 

Auf Grund des § 22 Abs. 1 Sätze 1 bIS 3 des Geset
zes über den Verkehr mit Milch, MilcherzeugnIssen 
und Fetten - Milch - und Fettgesetz - (BGBI III 7842-1), 
zuletzt geändert durch Art. 198 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBI I S. 2407), m Verbmdung 
mit § 6 Nr. 1 der Verordnung über die Zuständigkeit 
zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegations
verordnung - DeIV) vom 15. JUnI 2004 (GVBI S. 239, 
BayRS 103-2-S), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 13. JUnI 2012 (GVBI S. 282), erlässt das Bayen
sche StaatsmlnIstenum für Ernährung, LandwIrtschaft 
und Forsten folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über eme Umlage für Milch vom 
17. Oktober 2007 (GVBI S. 727, BayRS 7842-6-L), 
geändert durch Verordnung vom 20. Mal 2010 
(GVBI S. 271), WIrd WIe folgt geändert: 

1. Der Überschrift WIrd der Klammerzusatz 
,,(BayMilchUmIV)" angefügt. 

wurde." 

3. § 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 entfällt die AbsatzbezeIchnung und 
es werden die Worte ,,0,125 Cent" durch die 
Worte ,,0,043 Cent" und das Wort "Milch" 
durch das Wort "Rohmilch " ersetzt. 

b) Abs. 2 WIrd aufgehoben. 

4. In § 3 Abs. 1 WIrd das Wort "Milch" durch das 
Wort "Rohmilch " ersetzt. 

5. In § 4 werden Jeweils m der Überschrift und m 
Abs. 1 und 2 die Worte "Milch- und Rahmmen
gen" durch das Wort "Rohmilchmengen" ersetzt. 

6. § 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift WIrd das Wort '" Über
gangsregelung" gestnchen. 

b) DIe AbsatzbezeIchnung m Abs. 1 entfällt. 

2. § 1 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: c) Abs. 2 WIrd aufgehoben. 

a) Der bishenge Wortlaut WIrd Satz 1; die Worte 
'" Milchsammelstellen und Rahmstationen " § 2 
werden gestnchen und die Worte "von Milch-
erzeugern an SIe angelieferten Mengen an DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 
Milch und Rahm" werden durch die Worte 
"angelieferten Mengen an Rohmilch" ersetzt. München, den 29. November 2012 

b) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: Bayerisches Staatsministerium 

rr 2Rohmilch 1St Milch, die vor der Anlieferung 
nIcht über 40 C erhitzt und kemer Behand
lung mit entsprechender Wirkung unterzogen 

für Ernährung, Landwirtschait und Forsten 

Helmut B run n er, StaatsmInIster 
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2230-7-1-1-UK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

Vom 30. November 2012 

Auf Grund von Art. 60 Sätze 1 und 2 Nrn. 2 
und 6 des Bayenschen SchulfinanzIerungsgesetzes 
(BaySchFG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mal 2000 (GVBI S. 455, ber. S. 633, BayRS 
2230-7-1-UK), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes 
vom 9. Juli 2012 (GVBI S. 344), erlässt das Bayensche 
Staatsmmlstenum für Unterncht und Kultus 1m Ein
vernehmen mit den Bayenschen Staatsmmlstenen der 
Finanzen und des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zur Ausführung des Bayenschen 
Schulfinanzlerungsgesetzes (AVBaySchFG) vom 23. Ja
nuar 1997 (GVBI S. 11, BayRS 2230-7-1-1-UK), zuletzt 
geändert durch § 6 der Verordnung vom 17. August 
2012 (GVBI S. 443), wlId WIe folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 2 wIrd die Zahl ,,3" durch die Zahl ,,4" 
ersetzt. 

2. § 7 Abs. 2 wlId WIe folgt geändert: 

a) In Satz.2 werden der Betrag" 1325 E" durch 
den Betrag ,,1450 E", der Betrag ,,700 E" 
durch den Betrag ,,775 E" und der Betrag 
" 1150 E" durch den Betrag ,,1200 E" ersetzt. 

b) In Satz 4 wIrd der Betrag ,,525 E" durch den 
Betrag ,,550 E" ersetzt. 

3. In Anlage 1 NI. 3 emleitender Satzteil werden 
die Worte "Art. 8 Abs. 3" durch die Worte "Art. 8 
Abs. 4" ersetzt. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 30. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwlg S p a e nIe, Staatsmllllster 
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601-2-F 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten 
in der Bayerischen Steuerverwaltung 

Vom 4. Dezember 2012 

Auf Grund von § 17 Abs. 2 Sätze 3 und 4 des Geset
zes über die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungs
gesetz - FVG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBI I S. 846, ber. S. 1202), zuletzt 
geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2010 (BGBII S. 1768), m Verbmdungmit § 4 Nr. 2 der 
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung - DeIV) 
vom 15. Jum 2004 (GVBI S. 239, BayRS 103-2-S), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 13. Jum 2012 
(GVBI S. 282), erlässt das Bayensche StaatsmmIsten
um der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über Orgamsation und Zu
ständigkeiten m der Bayenschen Steuerverwaltung 
(ZustVSt) vom 1. Dezember 2005 (GVBI S. 596, BayRS 
601-2-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
6. Januar 2011 (GVBI S. 44), wud WIe folgt geändert: 

1. § 5 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 wud folgende neue Nr. 3 emgefügt: 

,,3. Erhebung: 

DIe Erhebung umfasst die Führung der 
Kassengeschäfte. Ausgenommen smd 
die Vollstreckung, die Stundung und der 
Erlass von Ansprüchen aus dem Steu
erschuldverhältms, die Aussetzung der 
VollzIehung SOWIe die Anrechnung von 
Steuerabzugsbeträgen nach § 36 Abs. 2 
Nr. 2 EStG." 

b) DIe bIshenge Nr. 3 WIrd Nr. 4; die Worte ,,§ 5 
und nach §§ 7 bIS 14 Außensteuergesetz und 
§ 3 Nr. 41 EStG m Verbmdung mit" werden 
durch die Worte ,,§ 5 Abs. 3 Außensteuerge
setz m Verbmdung mit § 18 Außensteuerge
setz, nach" ersetzt. 

c) DIe bIshengen Nrn. 4 bIS 6 werden Nrn. 5 
bIS 7. 

2. Anlage 3 WIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Ud. Nr. 14 Wlrd WIe folgt geändert: 

aal In Buchst. ewerden m Spalte 3 die Worte 
"mit Investment-Sondervermögen" ge-

stnchen. 

bb) In Spalten 3 und 4 wud folgender neuer 
Buchst. f emgefügt: 

Spalte 3 

f) Besteuerung 
der Invest
mentvermö
gen 

Spalte 4 

alle Finanzämter 
des FreIstaates 
Bayern 

cc) DIe bIshengen Buchst. f bIS J m Spalte 3 
werden Buchst. g bIS k. 

dd) In Spalten 3 und 4 wud folgender neuer 
Buchst. 1 emgefügt: 

Spalte 3 

1) Besteuerung 
von Sport
wetten nach 
§ 17 Abs. 2 
RennwLottG 

Spalte 4 

alle Finanzämter 
des FreIstaates 
Bayern 

ee) DIe bIshengen Buchst. k bIS nm Spalte 3 
werden Buchst. m bIS p. 

b) In der Lfd. Nr. 33 werden m Spalte 4 Buchst. a 
das Wort "Fürth,", das Wort "Hersbruck," und 
die Worte "Nürnberg-Nord, Nürnberg-Süd, 
Zentralfinanzamt Nürnberg," gestnchen. 

c) In der Lfd. Nr. 37 werden m Spalte 4 Buchst. g 
das Komma und das Wort "Waldsassen" ge
stnchen. 

d) In der Lfd. Nr. 38 wud m Spalten 3 und 4 fol
gender Buchst. c angefügt: 

Spalte 3 

c) Durchführung 
des Gesetzes 
zur Schätzung 
des landWIrt
schaftlichen 
Kulturbodens 

Spalte 4 

Coburg, LIchten
fels, Schwemfurt 

e) In der Lfd. Nr. 39 werden m Spalte 4 Buchst. I 



Spalte 1 

45 

Spalte 1 

51 
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Spalte 2 

LIchtenfels 

Spalte 2 

Hersbruck 

das Wort "Coburg, 11 SOWIe das Wort "LIchten
fels ll gestnchen und das Wort "Waldsassen ll 

angefügt. 

f) DIe Ud. Nr. 42 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Spalten 3 und 4 WIrd folgender neuer 
Buchst. h emgefügt: 

Spalte 3 

h) Erhebung 

Spalte 4 

Bayreuth, Kulm
bach, Wunsledel 

bb) DIe bIshengen Buchst. h bIS 1 werden 
Buchst. 1 bIS J. 

g) Es WIrd folgende Ud. Nr. 45 emgefügt: 

Spalte 3 Spalte 4 

a) Erhebung Bamberg, Coburg, ForchheIm, Kronach 

h) Es WIrd folgende Ud. Nr. 51 emgefügt: 

Spalte 3 

a) Durchfüh
rung des 
Gesetzes zur 
Schätzung 
des landwIrt
schaftlichen 
Kultur-bo
dens 

Spalte 4 

Fürth, Nümberg-Nord, Nürnberg-Süd, Zentral
finanzamt Nürnberg 

i) In der Ud. Nr. 58 WIrd m Spalte 4 Buchst. g 
vor den Worten " Lohr a. Mam ll das Wort "Kit
zmgen,1I emgefügt. 

j) In der Ud. Nr. 59 wIrd m Spalte 4 Buchst. g 
das Wort " Bamberg, 11 gestnchen. 

k) In der Ud. Nr. 64 WIrd m Spalten 3 und 4 
Buchst. h aufgehoben. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 4. Dezember 2012 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Markus S öde r, StaatsmIllIster 
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1012-2-76-1 

Verordnung 
zur Gebietsänderung 

von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 
(Gebietsänderungsverordnung - GebÄndV) 

Vom 9. Dezember 2012 

Auf Grund von 

1. Art. 8 der Bezuksordnung für den FreIstaat Bay
ern (Bezuksordnung - BezO) m der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 
S. 850, BayRS 2020-4-2-1), zuletzt geändert durch 
Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl 
S.366), 

2. Art. 8 der LandkreIsordnung für den FreIstaat 
Bayern (LandkreIsordnung - LKrO) m der Fas
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-1), zuletzt geän
dert durch Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 
(GVBl S. 366), und 

3. Art. 11 und 12 der Gememdeordnung für den 
FreIstaat Bayern (Gememdeordnung - GO) m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au
gust 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt 
geändert durch Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 
2012 (GVBl S. 366), 

erlässt das Bayensche StaatsmmIstenum des Innem 

folgende Verordnung: 

§ 1 

der Gemarkung 
Dürnbucher Forst 

33/5 

33/8 

33/9 

33/10 

33/11 

33/13 

33/14 

33/16 

33/17 

33/18 

33/19 

33/20 

33/21 

33/22 

33/23 

33/24 

33/45 

43/20 

44 

44/2 

m 2 

390 

5158 

4754 

591 

5390 

263 

427 

568 

1'057 

757 

272 

17493 

320 

1783 

3234 

215 

2023 

3994 

26564 

4498. Änderung des gememdefreIen GebIets Dürnbucher 
Forst, LandkreIS KelheIm, Reglerungsbezuk 

Niederbayern und der Gememde Münchsmünster, 
LandkreIS Pfaffenhofen a.d.Ilm, Reglerungsbezuk 

Oberbayern zum 1. Januar 2013 

(2) GleIchzeitig wud das GebIet der LandkreIse 
Pfaffenhofen a.d.Ilm und Kelhelm SOWIe der Bezuke 
Oberbayern und Niederbayern geändert. 

(1) In die Gememde Münchsmünster werden aus 
dem gememdefreIen GebIet Dürnbucher Forst umge
gliedert die Flurstücke 

der Gemarkung 
Dürnbucher Forst 

28/4 

33/3 

33/4 

870 

247683 

66488 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 9. Dezember 2012 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Joachlm Her r man n, StaatsmImster 
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